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RS OGH 1993/4/15 15Os60/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1993

Norm

StPO §193 Abs2

Rechtssatz

O3enbar unangemessen im Verhältnis zu der zu erwartenden Strafe ist die Dauer der Untersuchungshaft dann, wenn

sie das in concreto (nach den Grundsätzen für die Strafbemessung) zu erwartende Strafausmaß zweifelsfrei erreicht

hat.
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